
Die Erneuerung des deutschen Reiches und der deutschen Kaiserwürde- §. 37. 177

mit den vier süddeutschen Staaten ward der norddeutsche Bund zu.
einem deutschen Bunde erweitert und diesem auf Vorschlag des Königs
Ludwig II. von Baiern der Name des deutschen Reiches beigelegt
und von dem Oberhaupte desselben, dem Könige Wilhelm, der Titel
eines deutschen Kaisers angenommen (21. Jan. 1871). Der erste
deutsche Reichstag (21. März bis 15. Juni) genehmigte die vom Bundes-
rathe ihm vorgelegte deutsche Neichsversassung, der die 1867 be-
schlosserte Verfassung des norddeutschen Bundes als Grundlage diente.
Die Zahl der Staaten ist auf 25, die der Stimmen im Bundesrath
auf 58 (wovon 17 auf Preußen kommen, 6 auf Baiern, je 4 auf
Sachsen und Württemberg, je 3 auf Baden und Hessen, je 2 auf
Mecklenburg - Schwerin und Braunschweig, je 1 auf die übrigen
Staaten), die der Abgeordneten im Reichstage auf 382 erhöht; der
Bund erhielt den Namen „deutsches Reich" und der Bundeskanzler
heißt fortan „Reichskanzler."


